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2. 1Von den Ausgaben des Vereins, die mit den eigenen Beitragseinnahmen 
und den daneben erhobenen besonderen Entgelten in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen, ist der Teil abzuziehen, der dem Verhältnis der steuer-
pflichtigen Einnahmen zu den eigenen Beitragseinnahmen zuzüglich der 
daneben erhobenen besonderen Entgelte entspricht. 2Werden jedoch die 
mit den steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängenden Ausgaben ge-
sondert ermittelt, sind die gesondert ermittelten Ausgaben abzuziehen. 

3. 1Übersteigen die abzuziehenden Ausgaben die steuerpflichtigen Einnah-
men ständig, d. h. in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, ist erkennbar, 
dass der als steuerpflichtig behandelte Betrag von 20% der eigenen Bei-
tragseinnahmen zu niedrig ist. 2Er ist dann angemessen zu erhöhen, dass im 
Durchschnitt mehrerer Jahre die abziehbaren Ausgaben nicht höher als die 
steuerpflichtigen Einnahmen sind. 
(2) Die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. aus dem Verkauf von Vor-

drucken und Altmaterial, aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und 
Verpachtung, sind nach den allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen zu 
ermitteln. 
 

H 8.12  8.12 
Aufteilung der Mitgliedsbeiträge bei Haus- und Grundbesitzerverei-

nen sowie Mietervereinen. Zur Zulässigkeit der von der Finanzverwal-
tung vorgesehenen pauschalen Aufteilung der Mitgliedsbeiträge in echte 
Mitgliedsbeiträge und Leistungsentgelte ➝ BFH vom 5. 6. 1953, I 104/ 
52 U, BStBl. III S. 212. 

 Zur Notwendigkeit des Ansatzes eines höheren prozentualen Einnahmean-
teils für steuerpflichtige Leistungen bei ansonsten anhaltender Erzielung von 
Verlusten ➝ BFH vom 9. 2. 1965, I 25/63 U, BStBl. III S. 294. 

 
Beispiel zur Aufteilung:  

  € € 
Vereinnahmte Mitgliedsbeiträge   130000 
An den Landesverband sind abgeführt   – 30000 
Eigene Beitragseinnahmen   100000 
    
Steuerpflichtige Einnahmen:    
20% von 100.000 €  20000  
Entgelte für Prozessvertretungen  + 4000 24000 
    
Die Ausgaben, die mit den eigenen Beitragseinnahmen (100.000 €) und den Entgelten für 
Prozessvertretungen (4.000 €) zusammenhängen, betragen 90.000 €.  

 €  € 
Abzuziehen sind 90000 × 24000  – 20769 
 104000   
Überschuss   3231 

 
Würden die gesondert festgestellten abziehbaren Ausgaben 27.000 € betragen und würde 
sich weiter ergeben, dass die Ausgaben auch in den vorangegangenen Jahren die steuer-
pflichtigen Einnahmen überstiegen haben, müsste der Satz von 20% angemessen erhöht 
werden. 
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R 8.13 Sonstige Vereine und Einrichtungen 

(1) 1Die von Obst- und Gartenbauvereinen erhobenen Mitgliedsbeiträge 
enthalten i. d. R. Entgelte für die Gewährung besonderer wirtschaftlicher 
Vorteile. 2Sie sind deshalb keine reinen Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 
KStG. 3Bei der Abgrenzung der steuerfreien Mitgliedsbeiträge von den steu-
erpflichtigen Beträgen ist R 8.12 entsprechend anzuwenden. 8.13  

(2) 1Die von den Kleingärtner- und Siedlervereinen erhobenen Beiträge 
enthalten i. d. R. keine Entgelte für die Gewährung besonderer wirtschaftlicher 
Vorteile. 2 Im Allgemeinen bestehen deshalb aus Gründen der Verwaltungsver-
einfachung keine Bedenken, diese Beiträge ohne Prüfung als Mitgliedsbeiträge 
i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG anzusehen. 

(3) 1Sind Tierzuchtverbände oder Vatertierhaltungsvereine nicht steuer- 
begünstigt und infolgedessen nicht nur mit ihren wirtschaftlichen Geschäfts- 
betrieben, sondern in vollem Umfang steuerpflichtig, dann werden die Bei- 
träge der Mitglieder zum großen Teil keine steuerfreien Mitgliedsbeiträge i. S. v. 
§ 8 Abs. 5 KStG sein, weil sie Entgelte der Mitglieder für wirtschaftliche 
Leistungen enthalten. 2Aus Vereinfachungsgründen ist bei der Abgrenzung der 
steuerfreien Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen wie folgt zu 
verfahren: 3Die Beitragseinnahmen sind nur i. H. v. 50% als steuerpflichtig zu 
behandeln. 4Die mit den Beitragseinnahmen in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Ausgaben sind dementsprechend nur mit 50% zu berücksichtigen. 
5Zu den Beitragseinnahmen gehören außer den Mitgliedsbeiträgen auch die 
Beträge, die nicht laufend, sondern einmalig als sog. Gebühren entrichtet 
werden, z. B. für die Herdbucheintragungen, für den Nachweis der Abstam-
mung, für die Anerkennung und Umschreibung, für die Vermittlung des 
Absatzes von Zuchttieren, für das Brennen von Vieh, für Ohrmarken und 
Geflügelringe und Deckgelder von Mitgliedern. 6Voraussetzung ist, dass diese 
Gebühren nach Art und Höhe in der Satzung oder in der Gebührenordnung 
genau bestimmt sind. 7 Im Übrigen sind die steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. 
aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, sonstige 
Einkünfte i. S. d. § 22 EStG,1) nach den allgemeinen steuerrechtlichen Grund- 
sätzen zu ermitteln. 

(4) Die Bestimmungen in Absatz 3 gelten nicht für die Verbände und Ver-
eine der Pelztierzüchter. 

(5) 1Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs können BgA von 
jPöR oder Personenvereinigungen sein. 2 Im ersten Fall können sie eine Steu-
erbefreiung für Mitgliedsbeiträge nicht in Anspruch nehmen. 3 Im zweiten Fall 
sind die Beiträge oft keine reinen Mitgliedsbeiträge (§ 8 Abs. 5 KStG), weil sie 
auch Entgelte der Mitglieder für wirtschaftliche Vorteile enthalten. 4Aus 
Vereinfachungsgründen bestehen keine Bedenken, in diesen Fällen nur 25% 
der Beitragseinnahmen als steuerpflichtige Einnahmen zu behandeln. 5Die 
Ausgaben, die mit den Beitragseinnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen, sind dementsprechend nur mit 25% abzuziehen. 6R 
8.12 ist entsprechend anzuwenden. 7 Im Übrigen sind die steuerpflichtigen 
___________________________________________________________________ 

1) dtv 5542 Nr. 1. 
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Einkünfte, z. B. aus dem Verkauf von Zeitungen oder Fahrkarten, nach den 
allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 8Die Zuschüsse, die 
gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen von den Gemeinden erhalten, 
sind steuerfrei zu lassen. 
 

H 8.13  8.13, 8a, 8b 
Lohnsteuerhilfevereine. Die von Lohnsteuerhilfevereinen (➝ H 5.1 Ab-

grenzung) erhobenen Beiträge sind in vollem Umfang steuerpflichtige Ent-
gelte für Gegenleistungen der Vereine an ihre Mitglieder. § 8 Abs. 5 KStG 
findet keine Anwendung (➝ BFH vom 29. 8. 1973, I R 234/71, BStBl. 
1974 II S. 60). 

 
 

Zu § 8 a KStG 
Zu §§ 8a, 8b KStG 

H 8 a  

Zinsschranke. Zu § 8 a KStG i. d. F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 
vom 14. 8. 2007 (BGBl. I S. 1912; BStBl. I S. 630), sog. Zinsschranke 
➝ BMF vom 4. 7. 2008, BStBl. I S. 718.1)  

 8a, 8b 
 

Zu § 8 b KStG 
 

H 8 b  
Abzugsverbot von Gewinnminderungen im Zusammenhang mit 

Gesellschafterdarlehen. Das in § 8 b Abs. 3 Satz 4 KStG angeordnete Ab-
zugsverbot erfordert nur, dass der Gesellschafter, der das Darlehen oder die 
Sicherheit gewährt, zu irgendeinem Zeitpunkt während der Darlehenslauf-
zeit die Beteiligungsvoraussetzungen erfüllt. Auf den alleinigen Zeitpunkt 
der Darlehensbegebung oder den Eintritt der Gewinnminderung kommt es 
nicht an (➝ BFH vom 12. 3. 2014, I R 87/12, BStBl. II S. 859). 

Aktieneigenhandel nach § 8 b Abs. 7 KStG. ➝ BMF vom 25. 7. 2002, 
BStBl. I S. 712. 

 Der Begriff des Eigenhandelserfolges gem. § 8 b Abs. 7 Satz 2 KStG be-
stimmt sich nach eigenständigen körperschaftsteuerrechtlichen Maßstäben. 
Er umfasst den Erfolg aus jeglichem „Umschlag“ von Anteilen i. S. d. § 8 b 
Abs. 1 KStG auf eigene Rechnung und erfordert nicht das Vorliegen eines 
Eigenhandels als Finanzdienstleistung i. S. v. § 1 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 4 KWG. 
Die Absicht, einen kurzfristigen Eigenhandelserfolg zu erzielen, bezieht sich 
auf den Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Spätere Maßnahmen des Erwerbers, 
um den Wert der Anteile bis zum Weiterverkauf zu beeinflussen, stehen 
einer solchen Absicht nicht entgegen (➝ BFH vom 14. 1. 2009, I R 36/08, 
BStBl. II S. 671). 

___________________________________________________________________ 
1) Zur schädlichen Gesellschafter-Fremdfinanzierung bei Anwendung der Zinsschranke 

siehe aber BFH v. 11. 11. 2015 I R 57/13, BStBl. II 2017 S. 319. Zur Verfassungsmäßigkeit 
der Zinsschranke siehe Vorlagebeschluss BFH v. 14. 10. 2015 I R 20/15, DStR 2016 S. 301 
(Az. BVerfG 2 BvL 1/16). 
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Allgemeine Fragen zur Auslegung des § 8 b KStG. ➝ BMF vom 28. 4. 
2003, BStBl. I S. 292. 

Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto. Ausschüttungen aus 
dem steuerlichen Einlagekonto, die den Beteiligungsbuchwert übersteigen, 
fallen unter § 8 b Abs. 2 KStG (➝ BMF vom 28. 4. 2003, BStBl. I S. 292, 
Rn. 6 und ➝ BFH vom 28. 10. 2009, I R 116/08, BStBl. 2011 II S. 898). 

Beteiligung in einem eingebrachten Betriebsvermögen (§ 8 b Abs. 4 
KStG a. F.). ➝ BMF vom 5. 1. 2004, BStBl. I S. 44. 

Stillhalterprämien. Sog. Stillhalterprämien aus Optionsgeschäften im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Anteilen i. S. d. 
§ 8 b Abs. 2 KStG werden nicht von § 8 b Abs. 2 KStG erfasst (➝ BFH 
vom 6. 3. 2013, I R 18/12, BStBl. II S. 588).  

Veräußerungskosten/nachträgliche Kaufpreisänderungen. ➝ BMF vom 
24. 7. 2015, BStBl. I S. 612. 

 „Vergebliche“ Kosten für die sog. Due-Diligence-Prüfung aus Anlass des 
gescheiterten Erwerbs einer Kapitalbeteiligung unterfallen nicht dem Ab-
zugsverbot des § 8 b Abs. 3 KStG (➝ BFH vom 9. 1. 2013, I R 72/11, 
BStBl. II S. 343). 

 Zu den Veräußerungskosten i. S. d. § 8 b Abs. 2 Satz 2 KStG gehören alle 
Aufwendungen, welche durch die Veräußerung der Anteile veranlasst sind. 
Das können auch die Verluste aus der Veräußerung von Zertifikaten auf die 
entsprechenden Aktien aus Wertpapiertermingeschäften sein (➝ BFH vom 
9. 4. 2014, I R 52/12, BStBl. II S. 861). 

Verfassungsmäßigkeit des § 8 b Abs. 3 und 5 KStG. Die Pauschalierung 
eines Betriebsausgabenabzugsverbots durch die Hinzurechnung von 5% des 
Veräußerungsgewinns und der Bezüge aus Beteiligungen nach § 8 b Abs. 3 
Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 KStG ist verfassungsgemäß. Dies gilt auch dann, 
wenn die Körperschaft nachweisen kann, dass im Zusammenhang mit der 
Beteiligung keine oder nur sehr geringe Aufwendungen angefallen sind 
(➝ BVerfG vom 12. 10. 2010, 1 BvL 12/07, BGBl. I S. 1766). 

 Das Abzugsverbot des § 8 b Abs. 3 Satz 3 KStG für Veräußerungsverluste 
und Teilwertabschreibungen und das in § 8 b Abs. 3 Satz 4 KStG enthaltene 
Abzugsverbot sind verfassungsgemäß (➝ BFH vom 12. 3. 2014, I R 87/12, 
BStBl. II S. 859). 

Wertaufholungen bei vorangegangenen Teilwertabschreibungen. 
Wertaufholungen sind zuerst mit unmittelbar vorangegangenen Teilwertab-
schreibungen zu kompensieren (➝ BFH vom 19. 8. 2009, I R 2/09, BStBl. 
2010 II S. 760). 

 
Zu § 8 c KStG 

Zu § 8c KStG 
H 8 c  8c  

Aussetzung der Vollziehung bei Mindestgewinnbesteuerung.1) ➝ BMF 
vom 19. 10. 2011, BStBl. I S. 974. 

___________________________________________________________________ 
1) [Amtl. Anm.:] Vgl. auch ➝ H 7.1 Mindestgewinnbesteuerung. 
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Verlustnutzungsbeschränkung. ➝ BMF vom 4. 7. 2008, BStBl. I S. 736.1) 
 

Zu § 9 KStG 
Zu § 9 KStG 

R 9. Ausgaben i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KStG 
(1) Für die Frage der Abziehbarkeit der Ausgaben i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 

KStG gelten § 50 EStDV2) sowie R 10 b.1 und 10 b.3 EStR1) entsprechend. 
(2) 1Aufwendungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG sind bereits bei der Ein-

kunftsermittlung zu berücksichtigen. 2Die Ausgaben i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 
KStG sind vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 KStG in der im Gesetz genannten 
Höhe bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte abzuziehen. 

(3) § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bezieht sich auch im Fall eines vom Kj. abwei-
chenden Wj. auf die Ausgaben im Wj. 

(4) Für die Berechnung des Höchstbetrags der abziehbaren Zuwendungen 
ist das Einkommen des VZ oder die Summe der gesamten Umsätze und der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter maßgebend. 

(5) 1 In Organschaftsfällen ist § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bei der Ermittlung des 
dem Organträger zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft eigen-
ständig anzuwenden. 2Dementsprechend bleibt beim Organträger das zu-
gerechnete Einkommen der Organgesellschaft für die Ermittlung des Höchst-
betrags der abziehbaren Zuwendungen außer Betracht. 3Als Summe der ge-
samten Umsätze i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG gelten beim Organträger und 
bei der Organgesellschaft auch in den Fällen, in denen umsatzsteuerrechtlich 
ein Organschaftsverhältnis vorliegt (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG), jeweils nur die 
eigenen Umsätze. 4Für die Ermittlung des Höchstbetrags der abziehbaren 
Zuwendungen beim Organträger sind die Umsätze der Organgesellschaft 
demnach dem Organträger nicht zuzurechnen. 5Andererseits sind bei der 
Organgesellschaft für die Ermittlung des Höchstbetrags der abziehbaren Zu-
wendungen ihre eigenen Umsätze maßgebend, obwohl die Organgesellschaft 
nicht Unternehmer i. S. v. § 2 UStG ist und daher umsatzsteuerrechtlich keine 
steuerbaren Umsätze hat. 9  

(6) 1Zuwendungen einer Kapitalgesellschaft können vGA sein. 2Die Ent-
scheidung hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. 3 Dabei ist in-
sbesondere Voraussetzung, dass die Zuwendung durch ein Näheverhältnis  
zwischen dem Empfänger und dem Gesellschafter der zuwendenden Kapital-
gesellschaft veranlasst ist. 

(7) Auch Zuwendungen eines BgA an seine Trägerkörperschaft können un-
ter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG abziehbar sein, soweit es 
sich nicht um eine vGA handelt. 

(8) 1Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse, die im Übrigen wegen Gemeinnützigkeit 
steuerbegünstigt ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG), ist kein selbständiges Steuersub-
___________________________________________________________________ 

1) Siehe jetzt BMF v. 28. 11. 2017, DStR 2017 S. 2670. 
2) dtv 5542 Nr. 2 bzw. 3. 
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jekt. 2Zuwendungen, die ein solcher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an diese 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse zur Förderung 
deren gemeinnütziger Zwecke gibt, sind deshalb Gewinnverwendung. 3Die 
Zuwendungen dürfen deshalb die Einkünfte aus dem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb nicht mindern. 
 

H 9  
Aufwendungen für die Erfüllung von Satzungszwecken. Zur Abgren-

zung von Spenden und Zahlungen für satzungsmäßige Zwecke ➝ BFH 
vom 12. 10. 2011, I R 102/10, BStBl. 2014 II S. 484. 

Ausländischer Zuwendungsempfänger. Zum Nachweis des Vorliegens 
der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe c KStG ➝ BMF 
vom 16. 5. 2011, BStBl. I S. 559 und ➝ BFH vom 17. 9. 2013, I R 16/12, 
BStBl. 2014 II S. 440. 

Auswirkung von Zuwendungen auf den Gewinn. Abzugsfähige Zu-
wendungen mindern den körperschaftsteuerpflichtigen Gewinn und erhö-
hen einen vortragsfähigen Verlust einer Kapitalgesellschaft (➝ BFH vom 
21. 10. 1981, I R 149/77, BStBl. 1982 II S. 177). 

Haftung. Eine Körperschaft haftet nicht nach § 10 b Abs. 4 Satz 2 2. Alt. 
EStG, § 9 Abs. 3 Satz 2 2. Alt. KStG wegen Fehlverwendung, wenn sie die 
Zuwendungen zwar zu dem in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 
Zweck verwendet, selbst aber rückwirkend nicht als steuerbegünstigt aner-
kannt ist (➝ BFH vom 10. 9. 2003, XI R 58/01, BStBl. 2004 II S. 352). 

Höchstbetrag für den Zuwendungsabzug in Organschaftsfällen. Ist 
ein Steuerpflichtiger an einer Personengesellschaft beteiligt, die Organträger 
einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft ist, bleibt bei der Berech-
nung des Höchstbetrags der abziehbaren Zuwendungen nach § 10 b Abs. 1 
EStG auf Grund des Gesamtbetrags der Einkünfte das dem Steuerpflichti-
gen anteilig zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft außer Ansatz 
(➝ BFH vom 23. 1. 2002, XI R 95/97, BStBl. 2003 II S. 9). 9  

Minderung des zu versteuernden Einkommens einer teilweise steuer-
befreiten Körperschaft durch Zuwendungen. Das zu versteuernde 
Einkommen einer teilweise von der Körperschaftsteuer befreiten Körper-
schaft darf nicht durch Zuwendungen gemindert werden, die aus dem steu-
erfreien Bereich der Körperschaft stammen (➝ BFH vom 13. 3. 1991, 
I R 117/88, BStBl. II S. 645). 

Sponsoring. ➝ BMF vom 18. 2. 1998, BStBl. I S. 212. 
Zuschüsse einer Sparkasse zur Zinsverbilligung eines Darlehens an 

Gemeinden und Schulverbände. Zuschüsse einer Sparkasse zur Zinsver-
billigung von Darlehen an Gemeinden und Schulverbände können abziehba-
re Spenden sein (➝ BFH vom 15. 5. 1968, I 158/63, BStBl. II S. 629). 

Zuwendungen an die Trägergemeinde. Zuwendungen, die ein Eigen- 
betrieb seiner Trägergemeinde gibt, mindern bei Vorliegen der im Gesetz 
näher angeführten Voraussetzungen das Einkommen des laufenden Ge-
schäftsjahres. Sie können aber wegen der engen Bindung des Eigenbetriebs 
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an die Trägergemeinde eine vGA sein (➝ BFH vom 12. 10. 1978, I R 149/ 
75, BStBl. 1979 II S. 192). 

Zuwendungen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb an Empfänger, 
die gleichartige Zwecke verfolgen. Zuwendungen, die gemeinnützige 
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen (§ 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG) aus ihrem der Besteuerung unterliegenden Einkommen aus 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben Empfängern zuwenden, die die Voraus-
setzungen des § 10 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 EStG bzw. des § 9 Abs. 1 
Nr. 2 Satz 2 Buchstabe a bis c KStG erfüllen, sind auch abziehbar, wenn die 
Empfänger der Zuwendungen gleichartige steuerbegünstigte Zwecke wie 
die Zuwendenden verfolgen (➝ BFH vom 3. 12. 1963, I 121/62 U, BStBl. 
1964 III S. 81). 

Zuwendungen und Spenden an Träger der Sparkasse (Gewährträger).  
 – Macht eine Sparkasse ihrem Gewährträger oder einer dem Gewährträger 

nahestehenden Person eine Zuwendung, liegt keine abziehbare Zuwen-
dung, sondern eine vGA vor, wenn die Sparkasse bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters die Zu-
wendung einer fremden Körperschaft nicht gegeben hätte (➝ BFH vom 
21. 1. 1970, I R 23/68, BStBl. II S. 468 und ➝ BFH vom 1. 12. 1982, I R 
101/79, BStBl. 1983 II S. 150). Eine vGA ist anzunehmen, soweit die an 
den Gewährträger geleisteten Zuwendungen den durchschnittlichen Be-
trag an Zuwendungen übersteigen, den die Sparkasse an Dritte zugewen-
det hat. Dabei ist grundsätzlich auf die Fremdspenden des Wj., in dem die 
Zuwendung an den Gewährträger geleistet wurde, und der beiden voran-
gegangenen Wj. abzustellen. Lediglich für den Fall, dass sich aus der Ein-
beziehung eines weiter zurückreichenden Zeitraums von nicht mehr als 
fünf Wj. eine höhere Summe an durchschnittlichen Fremdzuwendungen 
ergibt, ist dieser Zeitraum maßgebend. Eine Einbeziehung eines Zeit-
raums, der nach Ablauf des zu beurteilenden Wj. liegt, ist nicht möglich 
(➝ BFH vom 9. 8. 1989, I R 4/84, BStBl. 1990 II S. 237). 

 – Ausgaben, die als Einkommensverteilung anzusehen sind, bleiben bei der 
Vergleichsrechnung unberücksichtigt (➝ BFH vom 1. 2. 1989, I R 98/ 
84, BStBl. II S. 471). Gibt eine Sparkasse die Zuwendung an einen Dritten 
und erfüllt sie damit eine Aufgabe, die sich der Gewährträger – wenn auch 
ohne gesetzliche Verpflichtung – in rechtsverbindlicher Weise gestellt hat, 
kann darin eine vGA an den Gewährträger durch mittelbare Zuwendung 
liegen (➝ BFH vom 19. 6. 1974, I R 94/71, BStBl. II S. 586 und ➝ BFH 
vom 8. 4. 1992, I R 126/90, BStBl. II S. 849). 

 – Ist ein Landkreis Gewährträger, sind bei der Prüfung, ob die Zuwendun-
gen an den Gewährträger die an Dritte übersteigen, die Zuwendungen 
zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden grundsätzlich als Fremdzu-
wendungen zu berücksichtigen (➝ BFH vom 8. 4. 1992, I R 126/90, 
BStBl. II S. 849). 

Zuwendungsbestätigung. ➝ BMF vom 7. 11. 2013, BStBl. I S. 1333, ergänzt 
durch ➝ BMF vom 26. 3. 2014, BStBl. I S. 791. 
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Zu § 10 KStG 

Zu § 10 KStG 
R 10.1 Nichtabziehbare Steuern und Nebenleistungen 

(1) Zur körperschaftsteuerlichen Behandlung der Umsatzsteuer für Umsätze, 
die vGA sind, ➝ R 8.6. 

(2) 1Das Abzugsverbot des § 10 Nr. 2 KStG gilt auch für die auf die dort 
genannten Steuern entfallenden Nebenleistungen, z. B. Zinsen (§§ 233 a bis 
235, 237 AO),1) Säumniszuschläge (§ 240 AO), Verspätungszuschläge (§ 152 
AO), Zwangsgelder (§ 329 AO), Verzögerungsgelder (§ 146 Abs. 2 b AO), 
Zuschläge gem. § 162 Abs. 4 AO und Kosten (§§ 89, 178, 178 a und 337 bis 
345 AO). 2Gleichwohl gehören von der Körperschaft empfangene Erstat-
tungszinsen i. S. d. § 233 a AO zu den steuerpflichtigen Einnahmen. 3Daher 
sind Erstattungszinsen zu unterscheiden von an den Steuerpflichtigen zurück-
gezahlten Nachzahlungszinsen, welche erfolgsneutral zu behandeln sind. 
 

H 10.1  10.1, 10.2  
Erfüllung von Satzungszwecken. Aufwendungen für die Erfüllung von 

Zwecken, die in der Satzung vorgeschrieben sind, sind nichtabziehbar und 
können auch nicht aufgrund einer „Auflage“ als abziehbare Betriebsausgaben 
behandelt werden (➝ BMF vom 24. 3. 2005, BStBl. I S. 608 und zur Nicht-
anwendung ➝ BFH vom 5. 6. 2003, I R 76/01, BStBl. 2005 II S. 305). 

Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen.  
 – ➝ BFH vom 16. 12. 2009, I R 43/08, BStBl. 2012 II S. 688 und 

➝ BFH vom 15. 2. 2012, I B 97/11, BStBl. II S. 697. 
 – Billigkeitsregelung ➝ BMF vom 5. 10. 2000, BStBl. I S. 1508.  
Nichtabziehbare Steuern. Zu den Steuern i. S. d. § 10 Nr. 2 KStG gehören 

auch 
 – die ausländische Quellensteuer (➝ BFH vom 16. 5. 1990, I R 80/87, 

BStBl. II S. 920), 
 – die Erbschaftsteuer und die Erbersatzsteuer (➝ BFH vom 14. 9. 

1994, I R 78/94, BStBl. 1995 II S. 207) sowie 
 – der Solidaritätszuschlag (➝ BFH vom 9. 11. 1994, I R 67/94, BStBl. 

1995 II S. 305). 
Prozesszinsen. Prozesszinsen (§ 236 AO)1) gehören zu den steuerpflichtigen 

Einnahmen (➝ BFH vom 18. 2. 1975, VIII R 104/70, BStBl. II S. 568). 
 

R 10.2 Geldstrafen und ähnliche Rechtsnachteile 
1Das steuerrechtliche Abzugsverbot für Geldstrafen und ähnliche Rechts-

nachteile betrifft in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige 
Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter über-
wiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit die 
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch 
die Tat verursachten Schadens dienen (➝ R 12.3 EStR).2) 2Geldstrafen sowie 
___________________________________________________________________ 

1) dtv 5548 Nr. 1. 
2) dtv 5542 Nr. 3. 


